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Vorwort

Mit einer Tagung über Reformation und Bildung auf der Wartburg wurde im
Jahr 2013 die Reihe »Reformation heute« eingeläutet. 2014 fand sie ihre Fort-
setzung mit dem Thema »Reformation und Politik«. Kaum ein passenderer
Ort war hierfür zu denken als Worms, wo mit dem Reichstag 1521 die »Ur-
szene« Luthers vor dem Reich sich ereignete. Die Vorträge schritten in der
für die Reihe charakteristischen Weise den Weg vom 16. Jahrhundert bis hin
zu Fragen gegenwärtiger Verantwortung ab.

Dass diese Tagung gelingen konnte, verdankt sich in erster Linie dem
Engagement der Referentinnen und Referenten, die am 17. und 18. Oktober
2014 sogar den Unwägbarkeiten eines Lokführerstreiks zu trotzen hatten. Es
beruht aber auch auf vielfältigen Kooperationen, in erster Linie zwischen der
Internationalen Martin Luther Stiftung, der Evangelisch-Theologischen Fa-
kultät Tübingen und der Evangelischen Erwachsenenbildung Worms-Won-
negau. Hinzu kamen Mitarbeit und Unterstützung durch das Stadtarchiv
Worms sowie die Stadt selbst, vertreten durch den Kulturkoordinator Volker
Gallé, und das Evangelische Dekanat Worms-Wonnegau, vertreten durch De-
kan Harald Storch. 

Vor Ort leistete organisatorische Hilfe Raphael Zager, den Druck haben
Johann von Lehsten und Rebecca Beyer vorbereitet – ihnen allen sei hierfür
auch an dieser Stelle herzlich gedankt. Nicht zuletzt danken wir der Fritz-
Thyssen-Stiftung, die die Tagung selbst und nun auch die Drucklegung groß-
zügig gefördert hat.

Tübingen/Worms, im August 2016

Volker Leppin                                                                                  Werner Zager
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Luther vor Kaiser und Reich
Von der schwierigen Grenzziehung zwischen »geistlich« 
und »weltlich«

Armin Kohnle

Wenn im Rahmen einer Tagung zum modernen Staatsverständnis etwas über
Martin Luther gesagt werden soll, dann ist dies nicht unproblematisch. Denn
einen Staat im »modernen« Sinne kannte Luther nicht. Was er kannte, waren
die großen und kleinen, die mächtigen und mindermächtigen, die geistlichen
und weltlichen Herrschaftsträger, die zusammen mit dem Kaiser die Geschi-
cke des Reiches bestimmten. Der Begriff »Staat« kommt in Luthers Werken
im Sinne eines politischen Gemeinwesens nicht vor.1 Die nächsten Entspre-
chungen in seinem Sprachgebrauch sind »Reich«, »Regiment« und »Obrigkeit«.
Diese Begriffe begegnen in unterschiedlichen Bedeutungsnuancen unzählige
Male, ebenso wie der Gegenbegriff »Untertan«. Luther dachte nicht in Kate-
gorien von »politischem System« oder »Partizipation«, sondern er dachte theo-
logisch von Gottes Ordnung her.2

Dementsprechend sind Luthers Aussagen zu Fragen der politischen Ord-
nung und ihrer Institutionen immer ein Teil seiner Theologie und nur in
deren Kontext zu verstehen. Wenn heute immer wieder behauptet wird, Lu-
ther habe Staat und Kirche getrennt, dann handelt es sich um ein grund -
legendes Missverständnis. Luther hat – und diese These steht am Anfang –
Staat und Kirche nicht getrennt, sondern unterschieden und dialektisch auf-
einander bezogen.

1      In WA 6, 307,23 und WA 8, 151,17 bezeichnet »Staat« die prunkvolle Kleidung. Die
im Lutherregister weiterhin ausgeworfenen Stellen WA 22, 41,16 und WA 45, 398,37 las-
sen als Nachschriften nicht zwingend auf Luthers Sprachgebrauch schließen.
2      Hier ist zu verweisen auf die Thesenreihe, die im Rahmen des 11. Internationalen
Kongresses für Lutherforschung 2007 in Canoas (Brasilien) zur Diskussion gestellt wurde:
Armin Kohnle, Luther als Berater im politischen Bereich. Zwölf Thesen, in: Lutherjahrbuch
76 (2009), 115–117.



Dies soll im Folgenden gezeigt werden. Die Sicht der Obrigkeit auf Luther
und die Reformation kann hingegen nur am Rande behandelt werden. Beide
Aspekte gehören aber eng zusammen, denn Geistliches und Weltliches waren
in der Reformationszeit nicht nur aus Luthers Sicht, sondern auch aus der
Sicht der Obrigkeit nicht getrennt, wohl aber unterschieden. Dabei interessiert
hier insbesondere das Problem der Grenze zwischen »geistlich« und »welt-
lich«.

Die folgenden Beobachtungen werden sich zunächst auf die Vorgänge um
den Wormser Reichstag von 1521 konzentrieren, weil in Worms die große
Politik und die Luthersache nicht nur theoretisch, sondern konkret zusam-
mentrafen.

1

Die Reformation war seit ihren Anfängen keine innerkirchliche Angelegen-
heit. Schon mit den ersten Aktionen des Lutherschutzes des Kurfürsten Fried-
rich von Sachsen im Jahr 1518,3 mit denen die drohende Auslieferung nach
Rom verhindert werden sollte, erhielt die Causa Lutheri eine politische Di-
mension. Der Koordinator dieser Politik, Georg Spalatin,4 stand in Diensten
des Kurfürsten. Spalatin handelte zweifellos im Einverständnis mit Friedrich
dem Weisen, auch wenn sich Luthers Landesherr klug im Hintergrund hielt
und jede offene Solidarisierung mit seinem Wittenberger Professor vermied.
Hinter den Kulissen gab es auf kursächsischer Seite aber gar keinen Zweifel
daran, dass die Angelegenheit Luthers als Teil des landesherrlichen Kir -
chenregiments zu behandeln war und somit in die Zuständigkeit des Kur-
fürsten fiel.5 Aus dieser Konstellation ergab sich die grundlegende Konse-
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3      Zu Friedrich vgl. Ingetraut Ludolphy, Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen
1463–1525. Neudruck der Erstausgabe 1984, Leipzig 2006; Sam Wellman, Frederick the
Wise. Seen and Unseen Lives of Martin Luther’s Protector, Charleston 2011; Dirk Syndram
u. a. (Hrsg.), Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen (1463–1525). Beiträge zur wis -
senschaftlichen Tagung vom 4. bis 6. Juli auf Schloss Hartenfels in Torgau, Dresden 2014;
Armin Kohnle / Uwe Schirmer (Hrsg.), Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen. Politik,
Kultur und Reformation, Leipzig 2015. 
4      Vgl. Armin Kohnle u. a. (Hrsg.), Georg Spalatin. Steuermann der Reformation, Halle
2014; darin vor allem: Armin Kohnle, Spalatin und Luther: eine Männerfreundschaft,
45–56.
5      Zum konkreten Verlauf der Lutherschutzpolitik bis zum Wormser Reichstag vgl. Ar-



quenz, dass es in der Reformationszeit weder eine religionsfreie Politik noch
eine politikfreie Religion geben konnte. Diese Interdependenz von Religion
und Politik, die schon Leopold von Ranke als ein allgemeines Kennzeichen
der Geschichte des 16. Jahrhunderts erkannte,6 bestimmte auch das Zustan-
dekommen, den Verlauf und die Folgen des Lutherverhörs auf dem Wormser
Reichstag.

Was das Zustandekommen der Vorladung Luthers nach Worms angeht,
so ist zunächst von der Idee eines Schiedsgerichts zu sprechen, eine Säule
der kursächsischen Lutherschutzpolitik seit Beginn des römischen Ketzer-
prozesses. In der kursächsischen Diplomatie spielte der Plan, Luther die Ge-
legenheit zur Verteidigung seiner Lehre vor einem neutralen – in der Sprache
der Quellen einem »unverdächtigen« – Richter zu verschaffen, eine wichtige
Rolle. Friedrich der Weise stellte sich auf den Standpunkt, Luther sei weder
gehört noch widerlegt worden; schon deshalb verbiete sich seine Auslieferung
nach Rom. In welcher Form diese Anhörung stattfinden sollte, blieb lange
Zeit in der Schwebe. Das Gespräch Luthers mit Kardinal Cajetan in Augsburg
im Herbst 1518, das auf Vermittlung des Kurfürsten zustande kam, war ein
solcher Versuch, Luther Gehör zu verschaffen.7 Nach römischer Auffassung
war damit der Pflicht zur Anhörung des Beschuldigten Genüge getan, nach
Luthers Auffassung nicht, weil Cajetan sich nicht auf eine theologische Dis-
kussion eingelassen, sondern lediglich auf einen Widerruf hingearbeitet hatte.

Da Luthers Landesherr sich diesen Standpunkt zu eigen machte, suchte
man in der Folgezeit nach anderen Wegen, um den Verhörplan zu verwirk -
lichen. Die Bemühungen konzentrierten sich jetzt auf die Idee eines Verhörs
durch einen deutschen Bischof, wobei sich die Überlegungen sehr schnell
auf Erzbischof Richard von Trier zuspitzten.8 Er zählte zu den Freunden des
Kurfürsten Friedrich,9 war aus kursächsischer Perspektive also der »unver-
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min Kohnle, Reichstag und Reformation. Kaiserliche und ständische Religionspolitik von
den Anfängen der Causa Lutheri bis zum Nürnberger Religionsfrieden, QFRG 72, Gütersloh
2001, 22–84.
6      Leopold von Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (erstmals
1839–1847), 6 Bde. (Akademie-Ausgabe), München 1925–1926.
7      Zum Augsburger Verhör vgl. Kohnle, Reichstag und Reformation (s. Anm. 5), 27–31,
mit der dort angegebenen Literatur.
8      Vgl. zu diesem Verhandlungsstrang Kohnle, Reichstag und Reformation (s. Anm. 5),
34–42.
9      Richard von Greiffenklau zu Vollrads wird von Spalatin zu den Freunden des Kur-
fürsten gezählt, vgl. Christian G. Neudecker / Ludwig Preller (Hrsg.), Georg Spalatin’s



dächtige« Richter, den man suchte. Der Erzbischof war auch bereit, diese
Rolle zu übernehmen.10 Dennoch kam ein Verhör in Trier nicht zustande. An
seine Stelle trat im Herbst 1519 das Projekt, Luther durch den Trierer Erz -
bischof auf dem nächsten Reichstag verhören zu lassen. Sowohl Luther als
auch Friedrich der Weise legten sich auf diesen Plan fest.11 Damit war von
kursächsischer Seite der Blick in Richtung Reichstag gerichtet. Als Wirkungen
des Trierer Verhörplans muss man folgende Umstände während des Wormser
Reichstags betrachten: 

1. Die Befragung Luthers vor Kaiser und Reichsständen durch den Trierer
Offizial Johann von der Ecken12 und 

2. die Zusammenkunft einer Ständedelegation mit Luther nach dessen
 Widerrufsverweigerung in der Herberge des Erzbischofs von Trier am 24.
und 25. April.13

Diese ständischen Vermittlungsbemühungen sollten die drohende Reichsacht
in letzter Minute abwenden. Dies ist nicht gelungen, weil Luther auf einer
Widerlegung aus der Bibel bestand.

Armin Kohnle12

historischer Nachlaß und Briefe. Aus den Originalhandschriften, Bd. 1: Das Leben und die
Zeitgeschichte Friedrichs des Weisen, Jena 1851, 36.
10        Vgl. Ernst Salomon Cyprian, Nützliche Uhrkunden zur Erläuterung Der ersten Re-
formations-Geschichte Aus denen Originalien mitgetheilet, in: Wilhelm Ernst Tentzel
(Hrsg.), Wilhelm Ernst Tentzels [. . .] Historischer Bericht vom Anfang und ersten Fortgang
der Reformation Lutheri [. . .], Gotha 1717, 353–509, hier 394–396 (Schreiben vom 10. Mai
1519).
11     Vgl. WA.B 1, Nr. 208, 535,22ff. und Ernst Salomon Cyprian, Der Andere Theil Nütz-
licher Uhrkunden [. . .], in: Wilhelm Ernst Tentzel (Hrsg.), Der Andere und Letzte Theil
zu Wilh. Ernst Tentzels [. . .] Historischen Bericht, Leipzig 1718, 151f.; außerdem Kohnle,
Reichstag und Reformation (siehe Anm. 5), 39.
12     Zum Verlauf des Reichstages vgl. noch immer: Fritz Reuter (Hrsg.), Der Reichstag
zu Worms von 1521. Reichspolitik und Luthersache, Köln/Wien 21981.
13     Vgl. Kohnle, Reichstag und Reformation (s. Anm. 5), 97f. Zu den Gesprächen vgl.
auch Armin Kohnle, Ein Brief des badischen Kanzlers Hieronymus Vehus an Herzog
Georg von Sachsen in der Luthersache (1522), in: Michael Beyer u. a. (Hrsg.), Christlicher
Glaube und weltliche Herrschaft. Zum Gedenken an Günther Wartenberg, AKThG 24,
Leipzig 2008, 73–93.


